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Unser eien und Bıtten VOT ott für die Gemeinde wirdlebensnäher un intensiver werden.
Mitunter stellt sich auch ein unmittelbarer rfolg ein, der

gar NC erhoi{ift wurde. habe erlebt, daß „bessere KrTeise‘‘ nach
meınem esuch ihren egenbesuch abstatteten; indem S1e am näch-sten Sonntag 1n der IN Gottesdienst erschienen und ann
in den arrno erüberkam&. sıch ber die A der MeMßfeier
lobend auszusprechen.

bın Ende meıiner usführungen, wenngleich INan sich
ber diesen Gegenstand noch STar 1n das einzelne verbreitern
könnte och das ema autete 1ın weiser Beschränkung: Der
pastorale Hausbesuch, seinNe Notwendigkeit und Möglichkeit. Ich
habe versucht, aufzuzeigen, daß der regelmäßige Hausbesuch
der 'Tat üÜüberaus notwendig Ist, daß ber auch, Ww1e uns die Be1-
spiele zeigten, selbst der Großpfarre möglich ist. (Unter Ver-
wendung des uches des Verfassers: Hausbesuche 1ines Seelsor-
gers Tagebuchaufzeichnungen elnes Jahres Wien 1946, Verlag
ayer omp

Pastoralfragen
Scheinziıvilehe erlau In einer Pastoralkonferenz wurde eın all

sprochen, den VOT mehreren Monaten e1Nn katholisches ochenblatt
erl hat Eın katholischer Beamter neiratete 1Nne eschiedene
standesamtlich, aber Nnur A Scheine, ohne Ehewillen, nu  —$
dem wecke, der Frau eine Pension sichern. Die beiden oll-
ten auch 22U WwW1e Bruder und westier m1ıtsammen en. S1e glaub-
ten, einNe solche eineNe sel Trlaubt und S1e könnten deshalb auch
weiterhin E den Sakramenten ehen, da sSie ja Vor der ırche un

ott NıC verheiratet selen. In diesem ıhren Glauben, erichtete
das a habe. S1e auch eine kirchliche Rechtsstelle zustimmend De-—-
stärkt Die Meinungen der anwesenden Priester Der die Erlaubtheit
einer solchen Scheinehe gingen auseinander. Die einen der A
sicht, mMan könne dagegen nıcht jel einwenden; die Z1Vvile TrauungSEe1 doch TUr eine Formsache, eine leere Zeremonie. Andere außerten
Zweiftfel der Erlaubtheit leder andere meınten, INa  - OoOnne eın
olches orgehen ZWar nıcht verbieten, aber INa  $ SOo. davon braten
Wie sol1l man ber den genanntien all urteilen?

In dem Kasus geht die rage, ob ıttlich rlaubt sel, eıne
standesamtliche Ehe schließen NUur zZu dem wecke, sich die
Rechtswirkungen einer STaatlı anerkannten Ehe, eine Pension,sichern. Die Antwort wird 1mM allgemeinen lauten mMUussen: Eıne
solche Scheinehe i1st N6 Er1aubt, des staat-
ichen Ehegesetzes, der Occasıo proxima peccandı,
dies Ärgernisses.

Can 1016 des CI sagt „Baptizatorum matrımon1um regıituriure je(8)  '3 solum divino, sed etiam Canon1COo, salva competentia civılis
„Theol.-prakt. chri:  66 I1I1 1954 16



2926 Pastoralfragen226  Pä$té;‘alffäéén  potestatis circa mere civiles eiusdem matrimonii effectus.“ Dem  Staate erkennt also die Kirche das Recht zu, die bürgerlichen Folgen  einer Eheschließung zu regeln und zu bestimmen, unter welchen Be-  dingungen diese bürgerlichen Rechtswirkungen einer Ehe zukommen.  Nach dem gegenwärtig in Österreich geltenden Ehegesetz knüpft der  Staat die bürgerlichen Rechte nur an die standesamtlich geschlossene  Ehe. Für die Katholiken, die an die kanonische Eheschließungsform  gebunden sind, bewirkt die staatliche Trauungszeremonie zwar keine  gültige Ehe und gibt keine ehelichen Rechte, aber sie ist doch die ge-  setzliche Bedingung, um in den Besitz der bürgerlichen Rechte zu ge-  langen. Man kann deshalb nicht sagen, die standesamtliche Ehe-  schließung sei für Katholiken nur eine leere Formel. Das ist sie wohl  vom sakramentalen Standpunkt aus in Bezug auf die ehelichen Rechte,  Da aber diese im  nicht' aber in Bezug auf die bürgerlichen Rechte.  allgemeinen für die Eheleute selbst und für deren Kinder von großer  Bedeutung sind, sind die Eheleute auch verpflichtet, die dafür vorge-  schriebenen Bedingungen zu erfüllen, sich also der vorgeschriebenen  standesamtlichen Trauungszeremonie zu unterziehen. Nur nach Er-  füllung dieser Bedingung sind sie berechtigt, die bürgerlichen Vorteile  einer Eheschließung in Anspruch zu nehmen. Nun aber verlangt das  staatliche Ehegesetz, daß die Verlobten sich wirklich verehelichen,  d. h. eine eheliche Lebensgemeinschaft aufnehmen wollen, Es verlangt  einen echten Ehewillen. Einer bloßen Scheinehe versagt der Staat.seine  Anerkennung; ja er erklärt sie für nichtig. „Eine Ehe ist nichtig“, so  8& 23, n. 1, des Ehegesetzes vom 6. Juli 1938, „wenn sie ausschließlich  oder vorwiegend zu dem Zweck geschlossen wird, der Frau die Führung  des Familiennamens des Mannes oder den Erwerb der Staatszugehörig-  keit des Mannes zu ermöglichen, ohne daß die eheliche Lebensgemein-  schaft begründet werden soll.“ Wohl ist hier unter den Zwecken der  der Pensionsberechtigung nicht ausdrücklich genannt, aber in dem der  „Führung des Familiennamens“ mit eingeschlossen. Denn nur dann  wird die Frau als Witwe die Pension ihres verstorbenen Mannes er-  halten, wenn sie als berechtigte Trägerin des Namens ihres verstor-  benen Mannes gilt, d. h., wenn sie als wirkliche Ehegattin von dem ver-  storbenen Mann betrachtet worden ist. Der Staat gewährt die Pension  nur einer wirklichen Witwe, nicht einer Scheinwitwe. Daraus folgt:  Eine Frau, die sich durch eine bloße Scheinehe eine Pension zusichern  will, hintergeht den Staat, begeht an ihm einen Betrug, und wenn sie  in den Besitz der Pension gelangt ist, bezieht sie diese an sich zu Un-  recht und ist vor Gott restitutionspflichtig.  Man könnte dagegen einwenden: Der Staat muß doch wissen, daß  Katholiken in der standesamtlichen Trauung keine wirkliche Ehe-  schließung sehen dürfen und deshalb dabei auch keinen Ehewillen  haben und haben dürfen. Das weiß der Staat wohl. Aber er weiß auch,  daß die beiden den Willen haben, durch die nachfolgende kirchliche  Trauung eine wirkliche Ehe einzugehen, daß sie also den allgemeinen  Ehewillen haben. Der Staat läßt zwar ältere Leute zur standesamt-potestatis C1rca 1Neie civiles eiusdem matrimon1i ffectus.“ Dem
erkennt a1sSO die irche das echt die bürgerlı  en Folgen

eıner Eheschließung regeln un! bestimmen, unfier welchen Be=
dingungen diese bürgerlichen Rechtswirkungen eıner Ehe zukommen.
ach dem gegenwärtig 1n Österreich geltenden Ehegesetz knüpft der
aa die bürgerlı  en echte 1Ur die standesamtlich geschlossene
Ehe HFur die Katholiken, die die kanonische EheschließungsfIiorm
gebunden sind, bewirkt die staatliche Trauungszeremonie ZWarLr keine
gültige Ehe und gibt keine ehelichen echte, aber S1e ist doch die SC
SETZLi1L edingung, 1n den Besitz der bürgerli  en echte P g-.
Jangen. Man kann deshalb nıicht N, die standesamtliche Ehe-
schließBung sSe1 für Katholiken NUur eine leere Formel Das ist S1e ohl
VO sakramentalen Standpunkt iın eZz auf die eil  en Rechtfe,

Da aber diese 17nicht aber 1n eZu. qauf die bürgerl1  en echte
allgemeinen fUür die eleute selbst UuNn« fIÜür deren Kinder VvVon sroßer
Bedeufung SINd, sind die eleute auch verpflichtet, die aIiur D
schriebenen edingungen erfüllen, sich also der vorgeschriebenen
standesamtlichen Trauungszeremonie unterziehen. Nur ach Kr-
füllung dieser Bedingung sind sS1e berechtigt, die bürgerlichen ortieıle
eıner Eheschließung iın Anspruch nehmen. Nun aber verlan das
staatliche Ehegesetz, daß die Verlobten sich wirklich verehelichen,

eine eheliche Lebensgemeinschaft aufnehmen wollen Hs verlan
eınen echten Ehewillen. Einer bloßen einehne versagt der Staat seine
Anerkennung; ja rklärt S]Ee für nichtig. „Kıine Ehe ist nichtig"”

20, 1, des Ehegesetzes VO Julı 19338, „WEeNnN S1e ausschließlich
oder vorwiegend dem Z weck geschlossen WITd, der Tau die Führung
des Familiennamens des Mannes der den Erwerb der Staatszugehörig-
keit des Mannes ermöglıchen, ohne daß die heliche ebensgemein-
schaft begründet werden so11.“ Wohl ist 1er unter den Zwecken der
der Pensionsberechtigun nicht ausdrücklich genannt, aber in dem der
„Führung des Familiennamens“ mıiıt eingeschlossen. Denn NUur dann
wIrd die TAauU als 1Lwe die Pension ihres verstorbenen Mannes EI-

halten, WwWenn S1e als berechtigte Trägerın des Namens ihres verstior-
benen Mannes gilt, A, wenn S1e als wirkliche Ehegattin VOonNn dem VeTr-

storbenen Mann betrachtet worden ist Der aa gewährt die Pensıon
NUr eiıner wirklichen 1Lwe, nicht einer cheinwitwe araus olg
ınNne KTauU, die sich durch eine Scheinehe eine Pension zusichern
will, hintergeht den Staaft, begeht ihm einen etirug, und WeNn sS1e
in den Besitz der Pension gelangt 1ST, bezieht sS1e diese sich Un=-
recht und ist VOT ott restitutionspflichtig

Man könnte dagegen einwenden: er  aa muß doch wissen, daß
Katholiken iın der standesamtlichen Trauung ke  ıne WITFL. Ehe-
schließun zehen dürfifen un deshalb el auch keinen  > Ehewillen
a  en und en dürifen Das weiß der aa wohl ber weiß auch,
daß die beiıden den illen aben, durch die nachfolgende IT
Trauung eine WIFL. Ehe einzugehen, daß s1e also den allgemeinen
ewıllen a  en Der aa 1äßt ZWAarTr altere eutfe standesamt-
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ichen Trauufié Zı  9 Von denen er annehmen muß, daß Sie 1Ur wegender Pension heiraten, Wenn eın er verwitweter Beamter S:
Wirtscha{fiterin eiırate ber bei dieser Heirat liegt e1n echter Ehe-
Wl VO  H$ Das OLLV aIur ist allerdings die Pensionsberechtigung füur
die Frau. ber die beiden wollen wirklich heiraten un einander die
echte der Ehe übergeben. Im vorliegenden Kasus ber wollen die
beiden nıcht wirklich heiraten, en keinen Ehewillen, sondern ANUur
den iıllen, dem Staate eine Pensionszahlung aufzubürden Für diese
einenNe ist nicht einmal der Name Scheinehe zuireifien! Denn 1m
kanonischen echte verste INa  ; unter Scheinehe (matrımonium puta-t1vum) eine ın kirchlicher Form eschlossene, aber tatsächlich ungültigeEhe, die VO beiden Seiten der wenigstens VO  =) einem eıijle 1n
Glauben geschlossen worden ıst. Sind sıch aber el e1le oder eın
el der Nichtigkeit bewußt, en S1e also die Ehe mala fide
schlossen, jeg eine versuchte Ehe (matrimonium attentatum) VOT.
Analog dieser kanonischen Bezeichnung mußte nan iın unserem
Falle die Scheinzivilehe, da sS1e ja mala fide
1i1Vlliehne Nnennen.

geschlossen WITrd, vgrsuchte
Die Scheinzivilehe ist auch der 10

die SiIEe für beide elle edeutet, unerlaubt Wenn die beiden standes-amiftlıc| getiraut Sind un allgemein als verheiratet gelten, ann werden
S1e auch zusammenleben, Wenn auch nıcht staändig, doch zeitweilig.Man wird auch annehmen en, daß S1e einander innerlich nicht
Tem gegenüberstehen; SONsStT wurden S1IEe einen solchen immerhin
nicht gewöÖhnlichen Schritt nicht tiun. Muß da das Zusammenleben Nl
eine Occasio pProxima peccandı mıiıt sich bringen?

Und wWenn dem auch nıicht wäre, eines 1äßt sich el schwer-
lich vermelden, das Ärgernis. Die eutie WIisSsen: Die beiden sind
Katholiken un sSınd bloß standesamtlich, nicht kirchlich geiraut, en
also 1ın einer Nurzivilehe, gehen den Sakramenten un nehmen
OÖffentli  en kirchlichen en teil Das eg mit echt ÄArgernis,zumal, wenn eın 'Teil geschieden ist. Wenn die kirchliche Behörd_e VO.  5
dem wahren Sachverhal der „Zuvilehe“ nicht unterrichte: 1st, geltendie beiden auch als den irchlichen Strafbestimmungen unterworfen,die die 1n bloßer 1Vılene benden treifen Wenn die beiden bekannt-
geben, W1e ihre 1Vılehe aufizufassen ist un Warum S1e diese Form
gewählt aben, WAare damit wohl das Ärgernis ın ezug auf das
eheliche Zusammenleben eseitigt; aIiur aber erstünde das andere,nämlich das eiınes unehrlichen Vorgehens, eines etruges Staate.
er Äensch WI1Ird eine solche Scheinehe als W1INde etrachten.
Wenn dazu die Leute noch hören, Geistliche gien einen solchenwindel, dann WIrd das Ärgernis größer.

Aus diesen rel Gründen we1l das staatlıche Ehegeset@der Occasio proxima peccandi und Wegen des Ärgernissesist die Scheinehe, Von der der vorliegende Kasus Sspri ittlich unNn-
Trlaubt Der Eerstie rund allerdings ist NUTr ın Staaten geltendmachen, dle, WI1ıe Österreich un Deutschland, bei dery* standesamtlichen
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208 Mitteilungen

Trauung echten Ehewillen verlangen Die Schweiz 1ST
Ehewillen Sanz unınteressiert Sie verlangt Jediglich die Einhaltfung

In den „Entscheidungen desder vorgeschriebenen formalen kte
Schweizerischen Bundesgerichtes aus dem Te 199292“ el. eSs ganz
allgemeın „DIie Ehe ann nicht Simulation nichtig YTklärt WeTI -
den Nach schweizerischem Eherecht Ware also E1INe einene WI1EC
S1Ee der vorliegende Kasus Voraussetz gültig un zulässıg Dann enNnt-
hielte S1Ce auch eın Unrecht den aa un die beireffende
Person dürfte auch die Pension und die anderen rechtlichen Vorteile
der staatlich anerkannten Ehe Anspruch nehmen. ber die cCasıo
PTOXIMEA und das Ärgernis wurden für gewöÖhnlı doch e  bleiben

nnsbruck Josef  TALOT

Mitteilungen
Das Los der Kınder, die ohne auie terben Diese WwIrd oft

gestellt Es 1ST begreiflich daß die Eltern solcher Kinder auf S 1e

e1inNne Antwort en möchten und insgeheim wünschen diese möchte
erfreulich ausfiallen So drängen« 1ebende Eltern diese rage auch
tellen menschliche eıshel ann keine Antwort en Rein
irdischer Wissenschafit nNne sich eın 'Tor das jense1ltige übernatür-
liche en er wIird 1171 wıleder gefragt 1Dt uns die ffen-
barung Antwort? Ist Schatze der christlichen Glaubenswahrheiten
auch quft diese rage E1LINC Antwort enthalten?

Das LO< der ungetauften Kinder wurde auie der Zeit m1%
wachsender Milde urtiel. anche Vaäter die Kleinen müßten
pOoS1IiLVe @Qualen erleiden ÖOs der geschichtlichen ber-
blick glb L rwähnt auch die merkwürdige nsich Kardinals der
meınt das Höllenfeuer würde uUunNlseTIe Kleinen em Ta!| u

9 daß die arme ihnen allerdings sehr unbehaglich SE1N S1C
aber nıicht SCNgsECN un brennen würde ugustin 1ST sich nicht klar
„Bezügli der Strafe der nmündigen sSel großer Verlegenheit
un durchaus keine Antwort «2) Die Jetz vorherrschende Ansicht
der Theologen g1bt den ungetauft verstorbenen Kindern keine e1ls-
möglichkeıit sondern 1äßt S1Ee en „Limbus kommen So
el eSs dem bekannten eNTrbuche Von —  © he „Infantes
äl Qu1 S1Ne aptısmo vel martyrıo obeunt ad V18$51011! beatiicam
DEIVECHNLPE nequeunt sed ut Patres S logquuntur, ‚damnantur
V1S10Ne beatifica cCarent Das e reilich Ur fÜr die „infantes atı
1el schwilier1iger SC1 @11 Urteil „de SOTIie infantıum, Qu1 absque baptismo

Prüuüummer erwäahn einen all aus dem antion Zürich, che1n-
heleute zunächst bestraft, nach eingelegiem ekurs Cdas Obergericht
und Bundesgericht wieder freigesprochen worden sind, weil S1e „eme VOLr
dem esetz gultige Zivulehe eingegangen (Scheinehe eines
ıten Zweckes, 1ese Zeitschrifit 1924, 507

Die dogmatische Lehre VO:  ‚ den hl. akramentien der katholischen
Kirche L° (1394), 283

Zitiert Oswald, . O.,


